Allgemeine Geschéaftsbedingungen — Charterbedingungen
Robel-Boot.de

1. Chartergegenstand — Praambel

Die nachfolgenden Vertragsbedingungen regeln die Vercharterung von Motoryachten und
Charterbooten nach MaRRgabe der Binnenschifffahrt-Sportbootvermietungsverordnung
(BinSch-SportbootVermV). Unabhangig davon, ob der Schiffsfiihrer das Boot mit
Bootsfluhrerschein Binnen oder mit Charterbescheinigung steuert, muss die
Bedienmannschaft, min. 2 bzw. 3 Personen, die deutsche Sprache beherrschen.

Weitere Angaben im Chartervertrag und zu Preisen auf www.R&bel-Boot.de. Sportboottouren
sind fur Personen mit eingeschrénkter kérperlicher Mobilitat in der Regel nicht geeignet.

Der Vertrag kommt zwischen Vercharterer/Bootseigner und Charterkunde/Charterer/Mieter
zustande, ist auch bei Onlinebuchung erst mit schriftlicher Bestatigung durch den Vercharterer

gultig.

2. Reservierung und Buchung

Der Charterer/Schiffsfihrer ist mindestens 18 Jahre alt und hat sich vorab mit Personalausweis
und ggf. SBF-Binnen zu legitimieren. Kopien sind dem Chartervertrag beizufiigen.

a) Reservierung und Buchung bedurfen der Schriftform, der Versand per Email und Fax sind
ausreichend. Die ausgewiesenen Preise sind Bruttopreise incl. Mehrwertsteuer.

b) Die Reservierung des Chartergegenstandes ist fir den Charterer verbindlich, soweit sich
die Parteien nicht vorab auf eine ausdriicklich unverbindliche Reservierungsanfrage
verstandigt haben.

c) Die verbindliche Reservierung erfolgt durch Zusendung eines vom Charterer
unterzeichneten ,,Yachtcharter Buchungsformular". Die Verbindlichkeit seiner Buchung erfolgt
mit der Gegenzeichnung des Chartervertrages oder einer Online-Buchung.

d) Mit Ricksendung des vom Vercharterer/ Eigner unterzeichneten Chartervertrages oder der
Buchungsbestatigung durch ihn bleibt der Vertragsschluss bis zur mieterseitigen Zahlung der
geforderten Anzahlung noch aufschiebend bedingt. Die Anzahlung des Charterpreises ist vom
Charterer binnen spéatestens 7 Tagen nach Erhalt der Buchungsbestéatigung auf das im
Chartervertrag benannte Konto zu tberweisen. Fir die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es
auf den Gutschriftzeitpunkt an. Erst mit Vorliegen der vermieterseitigen Buchungsbestéatigung
und Eingang der zu leistenden Anzahlung wird der Charter-Mietvertrag endgultig wirksam und
fur den Vercharterer bindend.

e) Buchungen, die vom Charterer nicht innerhalb von 7 Tagen durch fristgemalfe Leistung der
Anzahlung bestéatigt werden, verlieren automatisch die reservierende Wirkung.

f) Restzahlungen zum vollstandigen Charterbetrag sind je nach gewéhlter

Zahlungsmodalitat 6 Wochen vor Reiseantritt ohne nochmalige Aufforderung féllig.

3. Rucktritt/Stornierung
a) Hat der Charterer die Restzahlung nicht fristgemafR geleistet oder verst6i3t er ansonsten
erheblich gegen wesentliche Vertragspflichten gem. Ziffer 7 der AGB, behalt sich der
Vercharterer das Recht vor, die Buchung ohne Riickzahlung oder unter nur teilweiser
Rickzahlung der geleisteten Zahlungen des Charterers zu stornieren.

b) Der Charterer kann den Chartervertrag jederzeit ohne Angabe von Griinden
stornieren.
c) Stornierungen sind von den Parteien unverzuglich schriftlich dem Vertragspartner
anzuzeigen.
d) Tritt der Charterer vom Chartervertrag zurtick (Storno des Mieters), so fallen
Stornierungskosten an:
- bei Rucktritt bis 6 Monate vor Charterbeginn 30 % des Charterpreises,
- bei Rucktritt bis 3 Monate vor Charterbeginn 50 % des Charterpreises,
- bei Rucktritt bis 30 Tage vor Charterbeginn 80 % des Charterpreises,
- bei noch spéaterem Ruicktritt 100 % des Charterpreises, ohne dass ein Schadensnachweis
erforderlich ist.
Fur Leistungen, die durch den Wegfall der Charter entfallen, werden keine Stornokosten
berechnet, wie z. B. Reinigung, Kautionsabgeltung, Sonderausstattung und dgl.
e) Gelingt eine Ersatzcharter zu gleichen Bedingungen, so erhélt der Charterer seine bisher
geleisteten Zahlungen abziiglich einer Bearbeitungsgebiihr in Héhe von € 160.- zurtick. Der
Charterer kann mit Einverstandnis und schriftlicher Zustimmung des Vercharterers einen
geeigneten Ersatzmieter stellen, der den Vertrag Ubernimmt. Bei einer Ersatzcharter geringerer


http://www.röbel-boot.de/

Preiskonditionen oder fur einen kirzeren Zeitraum bleibt der jeweilige Differenzbetrag
zuzuglich der Bearbeitungsgebuhr fallig.

f) Esfalltin jedem Fall der Stornierung eine vom Charterer zu leistende Bearbeitungsgebuhr
von 160,00 € an. Die Bearbeitungsgebiihr umfasst den verwaltungs- und vermittlungsbedingten
Mehraufwand, die der Charterer als Mehrleistung zu vergiten hat, und als weitergehender
Schadensersatzanspruch gegeniber dem Charterer begriindet ist.

Es empfiehlt sich der separate Abschluss einer Reise-/Charterrucktrittsversicherung.

g) Der Charterer/Bootsfihrer hat im Chartervertrag und mit den Gibermittelten Dokumenten
den Wahrheitsgehalt der getatigten Angaben bestatigt. Sofern Dokumente nicht vorhanden
oder ungliltig sind oder Angaben nicht den Tatsachen entsprechen, kann der
Vercharterer/Vermieter vom Vertrag zurticktreten, ohne das dem Charterer/ Mieter ein
Ersatzanspruch zusteht.

4. Verpflichtung und Haftung des Vercharterers

a) Der Vercharterer haftet dem Charterer nach Mal3gabe folgender Bestimmungen nur fir
Schéaden, welche diesem infolge von Vorsatz und grober Fahrlassigkeit des Vercharterers
entstehen.

b) Der Vercharterer haftet nicht flir Schaden, die aus Ungenauigkeiten, Veranderungen und
Fehlern des zur Verfiugung gestellten nautischen Hilfsmaterials wie z. B. Seekarten,
Hafenhandbiicher, Kompass, GPS-Navigator usw. verursacht werden. Anspriche des
Charterers infolge von Nichtbenutzbarkeit des Chartergegenstands wegen Schaden oder
Totalausfall, welche durch den Charterer oder einen Dritten wahrend der Mietzeit verursacht
werden, sind ausgeschlossen.

c) Der Vercharterer verpflichtet sich, den gemieteten Chartergegenstand zum Mietbeginn dem
Charterer sauber, mit gefullten Tanks fur Wasser und Treibstoff, sowie einer gefullten
Gasflasche, sofern das Boot mit einer Gasanlage ausgestattet ist, zu Ubergeben.

d) Der Ubergabezeitpunkt des Bootes kann sich aufgrund notwendiger Reparaturen
verschieben. Eine Verzdgerung bis zu 6 Stunden gilt hierbei als ausdrucklich vereinbart und
berechtigt nicht zum Rucktritt.

e) Wird dem Vercharterer die ihm obliegende Verpflichtung aus Grinden, die er nicht zu
vertreten hat, unmoglich, so ist er berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten oder binnen 24
Stunden ab Ubergabezeitpunkt, eine Ersatzyacht gleicher Art und Giite mit ausreichender
Kojenzahl der Crewliste zur Verfiigung zu stellen. Der Vercharterer kann in den Féllen, in denen
er zur Stellung eines gleichwertigen Ersatzchartergegenstandes berechtigt ist, einen
zumutbaren, den Bedurfnissen des Mieters ebenso gerecht werdenden und objektiv
gleichwertigen Ersatzchartergegenstand stellen. Bei einer Klassenabweichung nach unten
steht dem Charterer ein Minderungsrecht zu. (Kommt es zu technischen Ausfalltagen, die der
Charterer weder verursacht noch zu vertreten hat, so mindert sich die Chartergebiihr pro Tag,
um den Betrag, der sich aus der Division des Charterpreises durch die Chartertage ergibt.) Der
Charterer hat im Rucktrittsfall (gesamte Tour) Anspruch auf Rickzahlung der von ihm bereits
gezahlten Chartergeblhr. Weitere Ersatzanspriche stehen ihm nicht zu.

f) Treten wéahrend der Mietzeit am Chartergegenstand Schéaden, Verluste
oder Ausfalle auf, gilt nachstehende Regelung als vereinbart. Schaden bzw. Mangel, die eine
Fortsetzung des Torns nicht gestatten, hat der Vercharterer nach Bekanntwerden der Sache
innerhalb von 48 Stunden abzustellen oder dem Charterer einen gleichwertigen
Chartergegenstand zur Verfigung zu stellen, wenn die Schaden bzw. Méangel vom Vercharterer
zu vertreten sind. Sofern der Schaden / Mangel nicht vom Vercharterer zu vertreten ist oder als
mangelfreier Vertragsgegenstand geschuldet wird, tragt der Charterer die Kosten der
Méangelabstellung inklusive Begleitkosten wie An- und Abfahrt. Wird der Schaden / die
Méangelbeseitigung nicht innerhalb von 48 Stunden vom Vercharterer erméglicht und hat der
Vercharterer den Schaden/Mangel zu vertreten, ist der Charterer nach 48 h berechtigt den Torn
zu beenden und den Mietgegenstand an den Vercharterer am Ort der Havarie bzw. des Ausfalls
zuriickzugeben. Der Vercharterer verpflichtet sich zur anteiligen Rickerstattung des
Mietpreises, soweit der Schaden, bzw. der mangelhafte Chartergegenstand von ihm zu
vertreten ist. In diesem Fall gilt eine Abrechnung nach Betriebskostenpauschale als vereinbart.

Einschrankung: Bug- u. Heckstrahlruder sind nur Manévrierhilfen. Bei Ausfall einer oder beider
Hilfen wird keine Mietpreisminderung gewéahrt.

Eine Toilettenverstopfung wird dem Charterer in Rechnung gestellt, ist auch von keiner
Versicherungsleistung gedeckt.

Es besteht kein Anspruch auf Minderung oder Riickzahlung des Charterpreises, wenn einzelne
Ausristungsgegenstande ausfallen (Kocher, Radio, Heizung). Nur bei Ausfall




sicherheitstechnischer und vorgeschriebener Ausristung (insbesondere Rettungs- und
Signalmittel) hat der Charterer Anspruch auf Erstattung der entgangenen Chartertage, wenn
keine Reparatur bzw. Ersatz erfolgt.

Die Yachten/Boote sind mit Fernsehgeréaten ausgestattet. Aufgrund von 6rtlich
unterschiedlichen Empfangsmaoglichkeiten besteht kein Anspruch auf Empfang.

g) Maochte der Charterer (im Zusammenhang von Punkt 4. e) oder f)) das Boot trotzdem zu
Wohnzwecken nutzen ist eine beidseitige Vereinbarung tber die Kosten zutreffen. Wird keine
Einigung nicht erzielt, so wird der Vertrag aufgehoben oder vorfristig beendet.

5. Schiffstibergabe und Nutzung des Bootes

Das Boot darf mit Sportfiihrerschein Binnen oder einer Charterbescheinigung gesteuert
werden, jedoch nur durch eingewiesene Personen.

Im Bordbuch enthaltene Bedienungsanleitungen, Fahrregeln und sonstigen
Hinweise/Festlegungen sind keine bloRen Empfehlungen, sondern Bestandteil des
Chartervertrages. Der Charterer und/oder Bootsfuhrer haben sich mit dem Inhalt des
Bordbuches vertraut zu machen und dessen Einhaltung auch durch die

Besatzung sicherzustellen.

Der Charterer/Schiffsfiihrer hat sich taglich tber das Wetter zu informieren und entsprechend
bei der Tourplanung und Besonderheiten der Hafen zu bertcksichtigen.

a) Der Vercharterer und Charterer verpflichten sich, an einer ausfiihrlichen Einweisung und
gleichzeitiger Kontrolle des Bootszustandes, aller technischen Funktionen und Prifung des
Vorhandenseins aller Ausristungs- und Inventargegenstande ohne Zeitdruck teilzunehmen
und ein hiertber zu erstellendes Protokoll zu unterzeichnen. Damit bestatigt der Charterer die
ordnungsgemaRe Ubernahme des Chartergegenstands nach MaRgabe des Protokolls. Danach
sind weitere Einwendungen des Chartergastes Uber Ausristung und Tauglichkeit des
Chartergegenstandes ausgeschlossen. Anspriiche bzgl. etwaiger Mangel und Schaden kénnen
allein anhand des Ubergabeprotokolls begriindet werden.

b) Falls Teile der Ausristung oder des Inventars vom Vormieter beschadigt oder verloren
wurden, ohne dass sofortiger Ersatz moglich ist, kann der Charterer nur zurtcktreten oder
Minderung verlangen, wenn das Schiff in seiner Fahrtlichtigkeit beeintrachtigt ist.

c) Befindet sich das Boot in Fahrt muss auf3er dem Schiffsfihrer mindestens 1 weitere
geeignete Person an Bord sein.

d) Esist dem Charterer ausdricklich verboten, das Boot unterzuvermieten, anderen Personen
zu Uberlassen, ein anderes Boot abzuschleppen oder Passagiere gegen Entgelt zu
transportieren.

6. Versicherung und Kaution

a) Fur den Mietgegenstand besteht eine Haftpflicht- sowie eine Kaskoversicherung. Die
Kaskoversicherung ist mit einer Selbstbeteiligung pro Schadenfall abgeschlossen. Die
Selbstbeteiligung pro Schadensfall entspricht der hinterlegten Kaution. Die Selbstbeteiligung
ist im Schadensfall vom Charterer zu tragen.

b) Der Abschluss einer Kaskoversicherung durch den Vermieter begriindet keine
Haftungsfreistellung des Charterers fir Schaden und Kosten, die von der Versicherung nicht
Ubernommen werden oder hinsichtlich derer die Versicherung sich ausdricklich den
Regressrickgriff gegeniuber dem Charterer vorbehalten hat. Dies gilt in der Regel flir Schaden
infolge grober Fahrlassigkeit, Vorsatz oder Nichteinhaltung der Vertragsbedingungen und
Bedienvorschriften (Bordbuch) sowie fir etwaige Folgeschaden und -kosten.

c) Kommt es zu mehr als einem Schadensfall, hat der Vercharterer weiterhin das Recht, Uber
die durch Kaution bereits abgedeckte Selbstbeteiligung weitergehende Forderungen geltend
zu machen. (Nach Eintritt eines Schadens ist eine weitere Kautionszahlung fallig.)

d) Die Versicherungsbedingungen kédnnen auf Wunsch angefordert werden. Eine Kopie der
Versicherungsbedingungen befindet sich i.d.R. an Bord.

e) Die vereinbarte Kaution in Hohe der Selbstbeteiligung im Schadenfall ist vom Mieter vor
Ubernahme des Chartergegenstands in bar beim Vercharterer zu hinterlegen. Die hinterlegte
Kaution wird bei mangelfreier und fristgerechter Riickgabe nach Vertragsende zuriickerstattet,
soweit keine ersichtlichen Schadenersatzanspriche im vorstehenden Sinne bestehen oder der
Chartergegenstand in einem stark verschmutzen Zustand zuriickgegeben wird, wenn die
Ausstattung verloren, gestohlen oder beschadigt ist, oder einem Dritten Schaden zugefiugt
wurde, so dass die Haftung des Eigners als Besitzer des Chartergegenstands in Anspruch
genommen wird. Der Charterer erhalt hiertiber eine schriftliche Kautionsabrechnung.



Ein Schadenersatzanspruch des Vercharterers gegentber dem Charterer Gber die
Selbstbeteiligung hinaus, ist nicht ausgeschlossen.

Es empfiehlt sich der separate Abschluss einer Kautionsversicherung und Skipper-
Haftpflichtversicherung.

f) Nicht versichert sind die persdnlichen Gegenstande des Charterers und der Crew. Die
Versicherung haftet nicht bei Unfallen von an Bord befindlichen Personen. Anspriiche aus
Schéaden, die dem Charterer oder der Crew wahrend der Nutzung durch das Boot oder das
Zubehor oder im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, sind ausgeschlossen.

g) Tritt nach Ubernahme des Schiffes/Bootes durch den Charterer wahrend der Mietzeit ein
Schaden ein oder ein Fall héherer Gewalt (insbesondere Witterungseinfliisse) oder
Drittverschulden, der geeignet ist, die Fahrt ganz oder teilweise unmdglich zu machen, so hat
der Charterer keinerlei Anspriiche gegen den Vercharterer. Liegt ein VerschleiRschaden, so hat
der Charterer Anspruch auf Ruckerstattung der anteiligen Miete fur die Tage, die das Boot
nicht genutzt werden kann. Weitergehende Anspruche (insbesondere Reise-,
Ubernachtungskosten, Schmerzensgeld, Ersatz fur entgangene Urlaubstage 0.4.) sind
ausgeschlossen. Der Vercharterer ist in diesem Fall berechtigt, ein gleich- oder hoherwertiges
Ersatzboot zu stellen.

h) Alle Boote und Schiffe sind mit GPS ausgestattet. Der Charterer/Mieter hat diesbeziiglich
keine Einwande.

i) Beierforderlichen Schadensregulierungen erhalt der Charterer einen Abrechnung tber
Kaution, Versicherungsleistungen und/oder weitergehende Schadensforderungen der
Vercharterers/Bootseigners

7. Pflichten und Haftung des Charterers

a) Der Charterer/Schiffsfuhrer versichert, soweit erforderlich, die notwendigen Kenntnisse
und Erfahrungen, die fur die Durchfihrung des von ihm geplanten Térns erforderlich sind, wie
navigatorische und seeméannische Kenntnisse und Erfahrungen, sowie den fir das Fahrtgebiet
entsprechenden Sportbootfliihrerschein soweit erforderlich zu besitzen, oder ein Charterschein
fur das Revier zu erwerben. Eine Kopie des Fuhrerscheins ist bei Buchung vorzuweisen sowie
bei Ubernahme des Schiffes im Original vorgelegt zu bestatigen. Bei einem fiihrerscheinfreien
Boot gilt die Vorlage einer gultigen Kfz-Fahrerlaubnis in Verbindung mit dem
Bootsfuhrerschein-Binnen oder einem Charterschein fur das Revier als Nachweis der
Befahigung.

Weisungen oder Untersagungen des Vercharterers zu Fahranweisungen oder -
einschrankungen (z.B. bei Unwetter), wie Revier-, Ankerverbote, Fahrgebietseinschrankungen
oder Fahrverbote 0.a. sind Folge zu leisten. (Der Charterer/ Schiffsfihrer muss wahrend seiner
Reise telefonisch erreichbar sein.) Zuwiderhandlungen kdnnen zu sofortiger Beendigung der
Reise fuihren, ohne, dass dem Charterer Ersatzanspriche zustehen. Die Kaution kann zur
Begleichung etwaigen Mehraufwandes (z.B. Ruckfihrung) herangezogen werden.
Kosten/Folgekosten des Mehraufwandes, die sich aus einem Fahrverbot, Untersagung der
Weiterfahrt oder aus zu verantwortenden Havarie-/Bergungseinsatzen ergeben kénnen, gehen
zulasten des Charterers.

Der Charterer ist berechtigt einen geeigneten oder weiteren Schiffsfiihrer zu bestimmen, sofern
vom Vercharterer die Zustimmung erteilt wurde. Unabhangig von der Schiffsfihrung bleibt der
Charterer verantwortlich. (Fur etwaige Schéaden haften ggf. dann beide

solidarisch).

Unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder ahnlichen Substanzen, (auch die Fahrtiichtigkeit
beeintrachtigende Medikamente) ist das Fuhren des Bootes verboten. Versté3e werden
entsprechend der gesetzlichen Regelungen geahndet. Daraus resultiere Folgen oder Schaden
gelten als entstanden aus vorséatzlichem oder grob fahrlassigem Handeln.

Der Bootsfuhrer ist verpflichtet bei einer Probefahrt sein Wissen und Kénnen unter Beweis zu
stellen. Der Vercharterer behélt sich das Recht vor, dem Mieter die Fihrung des
Chartergegenstandes zu verweigern, wenn dieser nicht die vorausgesetzte Eignung zur
Fuhrung des Chartergegenstandes besitzt und die fehlenden Fahigkeiten auch nicht in einer
entsprechenden Einweisung und Schulung (bis spatesten 12:00 Uhr des Folgetages) durch den
Vercharterer kurzfristig erworben werden kénnen.(vgl. BinSch-SportbootVermV 88 Abs. 3)

Die raumliche Nutzung des Bootes am Ubergabehafen ist dem Charterer freigestellt. Die



Kosten und der logistische Mehraufwand fur Betankung, Frischwasseraufnahme und
Fakalienentsorgung kénnen dem Charterer/ Mieter monetar belastet werden.

Erweist sich der Mieter als ungeeignet zur Filhrung des Chartergegenstandes und kommt eine
bloR raumliche Nutzung des Vertragsgegenstandes am Ubergabehafen nicht in Betracht, kann
der Vertrag aufkindigt werden. Der Mietpreis ist trotzdem fallig, es sein denn, der Vercharterer
findet einen Ersatzmieter. Dann wird nur eine Bearbeitungsgebihr von 150,— Euro

fallig.

b) Der Charterer/ Schiffsfuhrer verpflichtet sich, den Chartergegenstand wie sein Eigentum
nach den Regeln guter Seemannschaft zu behandeln und zu handhaben. Den Vorschriften von
Behdrden muss Folge geleistet werden. Der Charterer ist im Falle einer Vertragsibertretung
personlich haftbar. Der Charter hat dafiir zu sorgen, dass alle Crewmitglieder von

vertragsrelevanten und Bordregeln Kenntnis haben.

Der Charterer hat sich vor Antritt des Térns die notwendigen Revierkenntnisse durch Studium
der Seekarten, Handblcher usw. zu verschaffen. Er haftet fiir Navigationsfehler.

c) Aufdem Boot sind offenes Feuer, offenes Licht oder Grillen verboten. An Bord besteht
absolutes Rauchverbot. (Ausnahme Hausboot: Das Rauchverbot besteht hier im Innenbereich
des Bootes.) Im Interesse aller Chartergéaste sind Haustiere jeglicher Art an Bord verboten. Das
Boot ist fir Angelfahrten nicht geeignet. (Ausnahme Hausboot: Hier ist das Angeln vom Boot
maoglich. Jeweilige Hafenordnungen haben trotzdem Vorrang.) Ebenso ist die Mithahme von
Haustieren gegen Aufpreis mdglich.) Bei VerstoR3 ist der Vercharterer berechtigt die Kaution
ganz oder teilweise einzubehalten.

d) Der Charterer haftet fur alle von ihm oder seiner Crew (auch unverschuldet) verursachten
bzw. zu verantwortenden Schaden am Chartergegenstand und Ausriistung, sowie fur Folge-
und Ausfallschaden. Fir Handlungen und Unterlassungen des Charterers, fur die der
Vercharterer von dritter Seite haftbar gemacht wird, und daraus resultierender privat- und
strafrechtlicher Folgen, sowie von allen Kosten und Rechtsverfolgungen im In- und Ausland in
diesem Zusammenhang hélt der Charterer den Vercharterer frei.

e) Der Charterer verpflichtet sich, nur die Hochstzahl an Personen gemal Bootszeugnis an
Bord zunehmen und das Boot nur mit Personen laut Crewliste an Bord zu belegen, den
Chartergegenstand nur zu Vergniugungsfahrten zu benutzen und keine Wettfahrten
durchzufihren, das Boot keinem Dritten zu Uberlassen oder nicht gewerblich zu nutzen.

f) Abhangig von der Technik sind Motordldruck und Kiuhlwassertemperatur
permanent zu Uberwachen. Der Kiihlwasseraustritt des Motors bei Betrieb ist zu kontrollieren.
Schéaden, die durch Trockenlaufen des Motors oder Uberhitzung entstehen, sind nicht
versichert und gehen bei schuldhafter Verursachung zu Lasten des Charterers. Bei Erfordernis
ist die Fahrt zu unterbrechen und Weisung vom Vercharterers einzuholen.

Zum Erhalt der Batterien und Funktionstiichtigkeit des Bootes sind Ladezustande der Batterien
zu Uberwachen und rechtzeitig geeignete Hafen anzulaufen, um Landstromanschlisse zu
nutzen.

g) Bugstrahlruder und Heckstrahlruder sind Mandévrierhilfen zum Anlegen und Ablegen. Sie
dienen nicht als Ersatz fur das Steuerrad. Die Strahlruder durfen nur so lange laufen wie
unbedingt notwendig benutzt werden, jedoch nicht mehr als maximal 2 Minuten pro Stunde!
(Offizielle Angabe von VETUS!) Der Charterer verpflichtet sich, die
Bugstrahlruder/Heckstrahlruder vorschriftsméaRig zu bedienen. Bei Schaden am
Bugstrahlruder/Heckstrahlruder, oder der Batterie durch nicht ordnungsgeméRe Nutzung,
haftet der Charterer.

h) Ankern ist generell moglich, jedoch nur bei Windstille, oder schwachem Wind bis 2 Beaufort
(11 Km/h)! Der Charterer verpflichtet sich, auf sicheren Ankergrund und Ankerhalt zu achten,
beim Ankern auf ausreichend Wassertiefe (min. 3 Meter) zu achten und genliigend Abstand zum
Land und anderen Ankerlieger zu halten. Des Weiteren ist ausreichend Ankerkette zu legen
(min. 4 x Wassertiefe). Es muss eine Ankerwache eingesetzt werden! Bei Schaden z. B. durch
Abtreiben und Grundberihrung, Bergekosten etc. haftet der Charterer. Das geankerte Boot
darf nicht unbeaufsichtigt verlassen werden. Das zum Land festgemachte Boot ist fachgerecht
zu vertauen und vor dem Verlassen abzuschlief3en.



i) Der Charterer/Schiffsfuhrer ist verpflichtet, sich exakt an die Hinweise aus Bordblchern
und Bedienungsanleitungen zu halten und sich tUber Gesetze, Regelungen fur Sportbootfahrten
und Bundeswasserstrallen, Wassertiefen und Brickendurchfahrtshéhen des Fahrgebietes,
Schleusen, Fahreinschréankungen, Anlegeméglichkeiten, Hafensperren 0.4., sachkundig zu
machen.

i) Ein Anlanden oder Stranden ist generell verboten und als vorsatzliche Handlung nicht
versichert. Im Ubrigen wie eine Grundberiihrung zu behandeln und entsprechend
meldepflichtig.

Der Charterer ist verpflichtet, Grundbertihrungen dem Vercharterer unverziiglich telefonisch
anzuzeigen. Sofern der Chartergegenstand auf Grund aufgelaufen ist, ist die Art und Weise der
Bergung mit dem Vercharterer vorab abzusprechen, um Folgeschaden zu vermeiden.

k) Treten wéhrend der Mietperiode Schaden, Méangel oder Verluste von Ausstattungsmaterial
am Chartergegenstand auf, die die Funktions- und Betriebssicherheit gefahrden oder
einschranken, so hat der Mieter den Vercharterer sofort telefonisch zu informieren, um mit ihm
notwendige Reparaturen abzustimmen. Ohne Freigabe durch den Vercharterer dirfen keine
Reparaturen oder MaBnhahmen durchgefuihrt oder veranlasst werden. An dem Boot dirfen
keine Anderungen vorgenommen werden.

Mobiliar, Inventar und Ausristungsgegenstande verbleiben an Bord.

I) Unfalle (auch Grundberthrung) und unfallbedingte Havarien missen vom Charterer/
Schiffsfihrer sofort und ohne schuldhaftes Zogern der nachsten Polizeibehdrde und dem
Vercharterer gemeldet werden. Havarien, die allein auf einer Betriebsstorung beruhen, missen
dem Vercharterer unverziuglich gemeldet werden. Dabei sind, soweit erforderlich und beteiligt,
die Personalien, sowie Schiffstypen und die Namen aller Unfall-/Havariebeteiligten
festzuhalten. Der Charterer fasst dartiber einen kurzen schriftlichen Bericht mit Skizze
(Vordrucke in der Bordmappe sind zu nutzen) ab, den alle Unfall-/Havariebeteiligten soweit
maoglich unterzeichnen. Dieser Bericht muss innerhalb von 24 Stunden nach Schadenereignis
beim Vercharterer z.B. per Fax eingehen. Erflllt der Charterer diese Verpflichtung nicht mit der
erforderlichen Sorgfalt, kann er, soweit hierdurch ein Schaden beim Eigner oder der
Versicherung eintritt, fir diesen Schaden haftbar gemacht werden. Etwa ausgewechselten
Teile sind dem Eigner zu Gbergeben. Leistungen gemal BinSchStrO § 1.16 bedirfen keiner
vorherigen Genehmigung.

Das Abschleppen oder Bergen des havarierten Chartergegenstandes ist grundsatzlich nur
nach telefonischer Absprache mit Vercharterer/Eigner gestattet. Davon ausgenommen ist die
gesetzliche Rettung und Hilfeleistung gemaf BinSchStrO §1.16.

m) Alle anderen Schéaden (inklusive Begleitkosten und Folgekosten wie z.B. An- und Abfahrt),
die nicht infolge von Verschleil3 und/oder unzureichender Wartung oder baubedingt begriindet
sind, sowie Aufwendungen fir abhanden gekommene Ausriistungsgegenstande tragt der
Charterer, soweit nicht von einer Versicherung Ersatz geleistet wird.

n) Hat der Mieter einen Mangel oder Schaden zu vertreten, ist der Vercharterer berechtigt, bei
Rickgabe des Chartergegenstandes die Kaution ganz oder teilweise einzubehalten bzw. einen
Vorschuss zu verlangen, soweit der Schaden nicht durch eine Versicherung gedeckt wird. Zur
Erstattung verlangt wird in jedem Fall insoweit die Selbstbeteiligung je Schadensfall.
Weitergehende Ersatzanspriiche des Eigners sind nicht ausgeschlossen, z.B. wenn mehr als
ein Schadensfall vorliegt und damit die kautionsgesicherte Selbstbeteiligung zur
Schadendeckung nicht ausreicht, oder eine Havarie, oder Unfall, oder vom Charterer zu
verantwortende versteckte Mangel verschwiegen werden, oder eine Aufklarung des
Schadenereignisses aufgrund unzureichender Mitwirkung des Charterers erschwert ist und
damit zu Nachteilen des Eigners fiihrt. Der Charterer hat im Fall seines Verschuldens auch fur
einen etwa kausal verursachten Charterausfall aufzukommen und dem vom Vercharterer
entsprechenden nachzuweisenden Schaden zu ersetzen.

0) Im Falle von schwerer Havarie (Zusammenstof3, Leckage, Brand, etc.), Diebstahl und
Schéaden muss der Eigner i.d.R. ein Protokoll durch einen 6ffentlich bestellten
Sachverstandigen oder Havariekommissar erstellen lassen. Der Eigner/Vercharterer sind
unverziglich zu benachrichtigen und ihren Weisungen zu folgen. Bei Havarie, Beschlagnahme
oder Diebstahl des Bootes oder eines Ausriistungsgegenstandes hat der Kunde Anzeige bei
der Polizei zu erstatten.

Hinweis: Falls der Kunde diese von der Versicherung vorgeschriebenen Formalitaten nicht
erfullt, kann er unter Umstéanden zur gesamten Zahlung der durch Havarie oder Diebstahl
verursachten Ausgaben herangezogen werden.



8. Fahr- und Fahrgebietsregeln

Der Chartergegenstand darf nur auf den schiffbaren Binnengewdassern Berlin/Brandenburgs
und Mecklenburg- Vorpommerns gefahren werden. Ergénzend dazu betrifft es auf der Elbe
Teile von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Die Elbe darf nur zwischen Magdeburg Zollhafen
(km 326) und Domitz-Elde-Mundung (km 504) befahren werden, die Oder zwischen Eisenstadt
(km 553) und Hohensaaten (km 668), falls es die Pegelstande erlauben. Der Skipper muss
ausreichende Revierkenntnisse im Chartervertrag bestatigen bzw. eine Revierschulung
absolvieren. Fahrten auf der Elbe bzw. Oder miissen spatestens zum Mietbeginn beim
Vermieter angemeldet und von diesem genehmigt werden.

Der Charter und/oder Bootsfuhrer hat daflir Sorge zu tragen, dass Fahrwasserregeln
(Fahrrinnen und Betonnung, ausgetonnte Fahrstrecken) eingehalten werden.

Fur die Navigation ist der Skipper verantwortlich. Wir ibernehmen keine Haftung fur die
Richtigkeit der Angaben in den Wasserkarten.

Der Bootsfuhrer hat sich standig tber die Wettersituation zu informieren. Ab Windstérke 5 (bei
Hausboot ab Windstérke 4) oder schlechter Sicht besteht Fahrverbot bzw. ist der nachste
Hafen anzulaufen.

Es besteht Nachtfahrverbot (Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang). Beim Ankern bei Nacht ist
eine Ankerwache zu gewahrleisten.

Das Anlegen ist nur an offiziellen und geeigneten Hafen- und Steganlagen gestattet.

Der Charterer hat sich beim Anlaufen von Hafen oder Festmachen an Stegen beim Eigentimer
oder Hafenmeister an —und abzumelden. Hafen- oder Liegegebihren sind unaufgefordert beim
jeweiligen Hafenmeister zu entrichten. Es besteht Bringepflicht.

9. Bootsflihrer mit Charterschein
Fir Chartergéste mit Charterschein gelten Sonderregeln:
- Der Charterer darf keiner Person (ohne Freigabe durch den Vercharterer) das Steuer
Uberlassen.
- Alle Personen an Bord missen Rettungswesten zu tragen.
- Fahrwasser, ausgetonte Fahrrinnen durfen darf nicht verlassen werden.
- Das Fahren und Ankern Uber Nacht ist verboten.
- Fahrverbot ab Windstarke 4 (20 —28 Km/h). (Bei Hausbooten gilt Fahrverbot ab Windstarke 3)
- Bei Fahrten Uber die Gro3seen (Muritz, Plauer See, Breitlingsee) muss sich der Charterer
telefonisch beim Vercharterer ab- und anmelden.
- (siehe auch BinSch-SportbootVermV 89 Abs. 2 Nr.3)

10. Bootsriickgabe

Der Charterer gibt das Boot wie im Zustand der Ubernahme zuriick:
Treibstoff vollgetankt, Frischwassertank befullt, Fakalientank entleert, Mill entsorgt, Geschirr
abgewaschen. Boot besenrein gereinigt. Ansonsten werden die Verbrauchsmengen, wie z.B.
Gas, ermittelt und der Mehraufwand nachtréglich kostenpflichtig berechnet.

Nach Feststellung eines einwandfreien Zustands des Bootes bei der Riickgabe wird die
Kaution ausgezahlt. Erforderliche Aufwendungen zur Wiederherstellung des Bootszustandes
nach Schadensfeststellung (incl. Ausristung und Inventar) oder Uber die normale
Endreinigung hinausgehende Sduberung gehen zu Lasten des Kunden.

Reklamationen des Charterers oder vom ihm festgestellte Mangel sind bei Riickgabe schriftlich
zu erklaren. Nachtragliche Erklarungen werden nicht mehr beriicksichtigt.

a) Die gesamte Tornplanung muss so gestaltet werden, insbesondere die Rickreise so
angetreten werden, dass auch bei widrigen Umstanden (Wetter, Schleusen etc.) die rechtzeitige
Ankunft im Ausgangshafen gewéahrleistet ist. Sollte dennoch, aus unvorhersehbaren Grinden
die rechtzeitige Rickkehr voraussichtlich nicht moéglich sein, ist der Vercharterer sofort
telefonisch zu informieren. Fir resultierende Verspatungen haftet der Charterer.

b) Die Rickgabe des Chartergegenstands ist abgeschlossen, wenn die Crew ihre
persdnlichen Dinge von Bord genommen hat und der Vercharterer den Chartergegenstand,
Ausristung und Inventar nach Prifung auf Vollstdndigkeit und Unversehrtheit im Zielhafen



abgenommen hat. Hiervon wird ein Protokoll erstellt, das nach Unterzeichnung durch die
Vertragsparteien verbindlich ist. Der Charterer ist zur Mitwirkung an dem Protokoll verpflichtet.
Unzureichende Mitwirkung und damit einhergehende Dokumentationsméangel oder hierin
grindende Streitigkeiten gehen beweisrechtlich zu Lasten des Charterers. Verweigert der
Charterer die Mitwirkung oder Unterzeichnung bei Erstellung des Protokolls gilt das Boot als
nicht zuriickgegeben, was rechtlich geahndet werden kann.

Der Vermieter ist berechtigt, die Kosten fiir jeden festgestellten Schaden oder Verlust von
Inventarteilen von der Kaution abzuziehen. Bei nicht kalkulierbaren Schaden kann die volle
Kaution bis zur endgiiltigen Schadensabwicklung einbehalten werden. Die Ersatzanspriiche
der Vercharterers fiir Schaden sind nicht auf die Hohe der Kaution beschréankt. Dies gilt
insbesondere, wenn eine Havarie oder ein vom Charterer zu verantwortender Schaden
verschwiegen worden ist.

c) Beiverspateter, mieterseits verschuldeter Ruckgabe hat der Charterer am Tag der
Ruckgabe der Tagescharter von 200,- € zu bezahlen. Fiir jeden Tag Verspétung ist das
Doppelte der Tagescharter zu bezahlen. Weitergehende Schadenersatzanspriiche des
Vercharterers bleiben davon unberihrt. Insoweit tragt der Charterer die dem Vercharterer und
der Nachfolgecrew ggf. entstandenen zusatzlichen Kosten, wie Hotel, Porto, Telefongebihren
etc., sowie einen etwaigen Charterausfall.

d) Sobald sich abzeichnet, dass der Térn an einem anderen Platz als dem Vertragshafen
beendet werden muss, ist der Vercharterer unverziglich zu benachrichtigen. Der Charterer
verpflichtet sich in diesem Fall, bei dem Chartergegenstand zu bleiben, bis der Vercharterer
den Chartergegenstand Ubernommen hat. Der Mieter tragt die entstandenen zusatzlichen
Aufwendungen und Folgekosten, sofern das Verschulden (Schaden, Verspatungen,
vertragswidriges Verhalten) nicht beim Vercharterer liegt.

e) Als Verspatung gilt ebenfalls die nach der Riickgabe benotigte Zeit fiir die Reparatur von
Schéaden, die nicht VerschleiRschéaden sind und, soweit erforderlich, deren Reparatur mit
Zustimmung des Vercharterers mdglich war, seitens des Charterers nicht oder nur mangelhaft
ermdglicht wurden.

f) Ist bei einem vom Charterer zu verantwortenden Schaden eine vorzeitige Riuckkehr zum
Heimathafen oder anderen zu bestimmenden Hafen notwendig, um eine Reparatur zu
ermoglichen (auch zu Gewahrleistung der Folgecharter und Vermeidung weiterer Schaden), so
ist dem Folge zu leisten. Wird diese Weisung nicht befolgt, so tragt der Charterer die aus der
Verzoégerung resultierenden Kosten. (Hinweis: Bei rechtzeitiger Meldung ist oftmals der
Aufwand bei zeitnaher Schadensbeseitigung geringer.)

11. Widerrechtliches Handeln gegen Regelungen des Chartervertrages, den AGB, Weisungen
oder Vorschriften aus dem Bordbuch kann neben Verlust des Versicherungsschutzes oder der
Kaution oder Fahrverbot weitere Rechtsfolgen nach sich ziehen.

12. Hohere Gewalt

Der Vercharterer haftet nicht fir Ausfalle, Unterbrechungen oder Fahrteinschrankungen die
aufgrund hdoherer Gewalt, Sperrungen oder BaumalBhahmen entstehen (Unwetter, Pandemie,
Hoch- oder Niedrigwasser, Trockenheit, Eis, Streik etc.).

13. Vertragsanderungen

Anderungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie zwischen den Parteien
schriftlich vereinbart wurden. Mundliche Nebenabreden sind ungdltig.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungultig sein, so wird die ungultige Regelung durch
eine Bestimmung ersetzt, die den sonstigen Vereinbarungen am ehesten gerecht wird und der
unwirksamen Klausel am nachsten kommt. Die tGbrigen Bestimmungen behalten ihre
Gultigkeit.

13. Gerichtsstand: Der Sitz des Vercharterers, Gera in Thiringen, gilt als vereinbarter
Gerichtsstand. Es gilt ausschliel3lich deutsches Recht. Das Reisevertragsrecht gemaf 8§88 651
ff. BGB findet keine Anwendung.

Datenschutzbestimmungen finden Sie unter:

www.robel-boot.de/Datenschutz

Robel, Oktober 2025



